	Mit dieser Liste haben Sie kritische Arbeitsbereiche und Risikofaktoren für die Haut Ihrer Kollegen im Blick

	Nr. 
	Risikobereiche
	In welchem Bereich/ Anzahl Kollegen

	1 
	Gibt es in Ihrem Unternehmen Arbeitsplätze, bei denen die Kollegen mit Gefahrstoffen in Kontakt kommen? 
	 

	2
	Gibt es in Ihrem Unternehmen Arbeitsplätze, bei denen die Kollegen Feuchtarbeit ausführen? (Feuchtarbeit heißt, dass die Mitarbeiter für mehr als 2 Stunden mit luftdichten Handschuhen arbeiten. Dies ist z. B. aufgrund von Kontakt mit Gefahrstoffen oder auch aus hygienischen Gründen der Fall.) 
	

	3

	Gibt es in Ihrem Unternehmen Arbeitsplätze, bei denen die Kollegen mechanischen Gefährdungen durch Stiche oder scharfe Kanten ausgesetzt sind?
	

	4
	Gibt es in Ihrem Unternehmen Arbeitsplätze, bei denen die Kollegen physikalische Gefährdungen, wie z. B. UV-Strahlung oder Hitze, ausgesetzt sind? 
	

	Nr. 
	Aspekt 
	Ja 
	Teilweise 
	Nein 

	1 
	Wird an diesen Arbeitsplätzen dem Thema Hand- und Hautschutz ganz allgemein die entsprechende Beachtung geschenkt? Wird zum Beispiel in der Gefährdungsbeurteilung darauf eingegangen? 
	 
	 
	 

	2
	Wurden die Möglichkeiten ausreichend durch Ihren Arbeitgeber geprüft, ob hautreizende Stoffe durch andere Stoffe ersetzt werden können?  
	 
	 
	 

	3 
	Gibt es in Ihrem Betrieb für alle Arbeitsplätze entsprechende Schutzhandschuhe, wenn diese benötigt werden?  
	 
	 
	 

	4
	Gibt es in Ihrem Betrieb auf die Tätigkeit abgestimmte Hautschutz- und Hautpflegeprodukte? 
	 
	 
	 

	5 
	Gibt es für die Arbeitsplätze, bei denen die Haut belastet wird, einen entsprechenden Hautschutzplan?  
	 
	 
	 

	6 
	Ist dieser Hautschutzplan leicht ersichtlich und leicht verständlich? 
	 
	 
	 

	7
	Gibt es den Hautschutzplan bei Bedarf auch in verschiedenen Sprachen? 
	 
	 
	 

	8 
	Bekommen Ihre Kollegen eine Schulung über den Einsatz und den Nutzen der verschiedenen Hautschutz- und Hautpflegeprodukte? 
	 
	 
	 

	9
	Werden die Kolleginnen und Kollegen darüber informiert, bei Hautreizungen – auch bei kleinen – immer einen Termin mit dem Arzt zu vereinbaren? Wird diese Information regelmäßig weitergegeben, z. B. über einen Aushang? 
	 
	 
	 

	10
	Wissen die Vorgesetzten über die Bedeutung von Hand- und Hautschutz Bescheid? Kontrollieren sie zum Beispiel die Einhaltung des Hautschutzplans und leben es als Vorbild selbst vor? 
	 
	 
	 

	11
	Haben Sie als Betriebsrat eine Übersicht über die Hauterkrankungen in Ihrem Betrieb – zum Beispiel durch eine Statistik Ihres Betriebsarztes oder eine Anerkennung im Hautarztverfahren durch die BG? 
	 
	 
	 


	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



